
Vorbemerkung

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration (§§ 92 bis 94 Aufenthaltsge-
setz) ist seit November 2005 organisatorisch beim Bun-
deskanzleramt mit Sitz in Berlin angebunden.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration hat u. a. die Aufgabe, die Inte-

gration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen Migran-
ten zu fördern und insbesondere die Bundesregierung
bei der Weiterentwicklung ihrer Integrationspolitik auch
im Hinblick auf Arbeitsmarkt und sozialpolitische Aspekte
zu unterstützen sowie für die Weiterentwicklung der Inte-
grationspolitik auch im europäischen Rahmen Anregegun-
gen zu geben.
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